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I. Rechtsvorschriften12 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 1/2012

Auf Grund von

1. Art. 55 Nr. 4 Satz 2 der Verfassung des Freistaates 
Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Dezember 1998 (GVBl S. 991, BayRS 100-1-I), 
zuletzt geändert durch Gesetze vom 10. Novem-
ber 2003 (GVBl S. 816, 817),

2. Art. 6 Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 Satz 2, Art. 18 Abs. 1 
Satz 3 Halbsatz 2, Art. 81 Abs. 6 Satz 2, Art. 86 
Abs. 2 Satz 3, Art. 92 Abs. 2 Halbsatz 2 und 
Art. 139 Abs. 10 des Bayerischen Beamtenge-
setzes (BayBG) vom 29. Juli 2008 (GVBl S. 500, 
BayRS 2030-1-1-F), zuletzt geändert durch Art. 13 
des Gesetzes vom 14. April 2011 (GVBl S. 150),

3. Art. 10 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 des Gesetzes über 
die Rechtsverhältnisse der Hochschullehrer und 
Hochschullehrerinnen sowie des weiteren wis-
senschaftlichen und künstlerischen Personals an 
den Hochschulen (Bayerisches Hochschulperso-
nalgesetz - BayHSchPG) vom 23. Mai 2006 (GVBl 
S. 230, BayRS 2030-1-2-WFK), zuletzt geändert 
durch § 2 des Gesetzes vom 23.  Februar 2011 
(GVBl S. 102),

4. Art. 3 Abs. 1 Satz 2, Art. 44 Abs. 1 Satz 4, Art. 48 
Abs. 2 Satz 3, Art. 49 Abs. 2 Satz 2, Art. 52 Abs. 2 
Satz 3, Art. 60 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 2 Sätze 3 
und 4 des Gesetzes über die Leistungslaufbahn 
und die Fachlaufbahnen der bayerischen Beam-
ten und Beamtinnen (Leistungslaufbahngesetz 
- LlbG) vom 5. August 2010 (GVBl S. 410, 571, 
BayRS 2030-1-4-F),

5. Art. 31 Abs. 2 Satz 2, Art. 68 Abs. 2 Satz 1, Art. 75 
Abs. 2 Satz 2 und Art. 81 Abs. 1 des Bayerischen Be-
soldungsgesetzes (BayBesG) vom 5. August 2010 
(GVBl S. 410, ber. S. 764, BayRS 2032-1-1-F), zu-
letzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 20. Juli 
2011 (GVBl S. 307),

6. Art. 26 Satz 2 des Bayerischen Gesetzes über die 
Reisekostenvergütung der Beamten und Richter 
(Bayerisches Reisekostengesetz - BayRKG) vom 
24. April 2001 (GVBl S. 133, BayRS 2032-4-1-F), 
zuletzt geändert durch § 12 des Gesetzes vom 
5. August 2010 (GVBl S. 410),

7. § 22 Abs. 2 Satz 4 der Verordnung über den Ur-
laub der bayerischen Beamten und Richter (Ur-
laubsverordnung - UrlV) vom 24. Juni 1997 (GVBl 

S. 173, ber. S. 486, BayRS 2030-2-25-F), zuletzt 
geändert durch § 7 der Verordnung vom 5. Januar 
2011 (GVBl S. 12),

8. § 2 Abs. 3 Satz 1, § 4 Abs. 1 Satz 1, § 6 Abs. 1 
Satz 1, § 7 Abs. 4 Satz 3, § 8 Abs. 1 Satz 5 und 
§ 9 Abs. 1 Satz 4 der Verordnung über die Ar-
beitszeit für den bayerischen öffentlichen Dienst 
(Arbeitszeitverordnung - AzV) vom 25. Juli 1995 
(GVBl S. 409, BayRS 2030-2-20-F), zuletzt geän-
dert durch § 4 der Verordnung vom 5. Januar 2011 
(GVBl S. 12), und

9. § 5 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung über die Gewäh-
rung von Jubiläumszuwendungen an Beamte und 
Richter (Jubiläumszuwendungsverordnung - JzV) 
vom 1. März 2005 (GVBl S. 76, BayRS 2030-2-24-F), 
zuletzt geändert durch § 6 der Verordnung vom 
5. Januar 2011 (GVBl S. 12),

erlässt das Bayerische Staatsministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst folgende Verordnung:

§ 1

Die Verordnung über dienstrechtliche Zuständig-
keiten im Geschäftsbereich des Bayerischen Staats-
ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
(ZustV-WFKM) vom 3.  Januar  2011 (GVBl S. 26, 
BayRS 2030-3-4-2-WFK) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 3 wird aufgehoben.

b) Die bisherige Nr. 4 wird Nr. 3.

c) Es werden folgende Nr. 4 und folgende neue 
Nrn. 5 bis 7 eingefügt:

„4. das Deutsche Herzzentrum München für 
die Beamten und Beamtinnen bis ein-
schließlich der Besoldungsgruppe A 16, mit 
Ausnahme der Institutsdirektoren und Insti-
tutsdirektorinnen sowie des Krankenhaus-
direktors oder der Krankenhausdirektorin,

  5. die Generaldirektion der Staatlichen Na-
turwissenschaftlichen Sammlungen Bay-
erns für die Beamten und Beamtinnen bis 
einschließlich der Besoldungsgruppe A 16,

2030-3-4-2-WFK

Verordnung  
zur Änderung der Verordnung  

über dienstrechtliche Zuständigkeiten im Geschäftsbereich  
des Bayerischen Staatsministeriums für  

Wissenschaft, Forschung und Kunst

Vom 21. Dezember 2011Vom 21. Dezember 2011 (GVBl 2012 S. 12)
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  6. die Bayerische Akademie der Wissen-
schaften für die Beamten und Beamtinnen 
bis einschließlich der Besoldungsgruppe 
A 15 sowie

  7. das Staatsinstitut für Hochschulforschung 
und Hochschulplanung für die Beamten 
und Beamtinnen bis einschließlich der 
Besoldungsgruppe A 15, mit Ausnahme 
des Verwaltungsleiters oder der Verwal-
tungsleiterin,“.

d) Die bisherigen Nrn. 5 und 6 werden Nrn. 8 
und 9.

e) Es wird folgende neue Nr. 10 eingefügt:

„10.   das Zentralinstitut für Kunstgeschichte 
für die Beamten und Beamtinnen bis ein-
schließlich der Besoldungsgruppe A 15, 
mit Ausnahme des Direktors oder der 
Direktorin,“.

f) Die bisherigen Nrn. 7 bis 9 werden Nrn. 11 bis 
13.

g) Die bisherige Nr. 10 wird aufgehoben.

2. In § 3 Abs. 3 Nr. 1 werden nach dem Wort „Deka-
ninnen“ die Worte „für das weitere wissenschaft-
liche Personal“ eingefügt.

3. § 5 wird aufgehoben.

4. Der bisherige § 6 wird § 5.

5. Es wird folgender § 6 eingefügt:

„§ 6

Gewährung von Erholungsurlaub

Die Präsidenten und Präsidentinnen der Hoch-
schulen, die Ärztlichen Direktoren und Ärztlichen 
Direktorinnen der Universitätskl inika sowie die 
Leiter und Leiterinnen der Ernennungsbehörden 
nach § 1 Nrn. 8, 9, 11 und 12 werden gemäß § 22 
Abs. 2 Satz 4 der Urlaubsverordnung ermächtigt, 
sich selbst Erholungsurlaub zu gewähren.“

6. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Worte „Zustän-
digkeiten nach der Jubiläumszuwendungs-
verordnung“ durch die Worte „Gewährung 
der Jubiläumszuwendung“ ersetzt.

b) In Satz 1 wird das Wort „jeweiligen“ durch 
die Worte „in § 1 genannten“ ersetzt.

7. In § 8 werden in der Überschrift die Worte „Rei-
sekostenrechtliche Zuständigkeiten“ durch die 
Worte „Genehmigung von Dienstreisen“ ersetzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1.  Februar  2012 in 
Kraft.

München, den 21. Dezember 2011

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Dr. Wolfgang  H e u b i s c h ,  Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium  
für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Dr. Wolfgang  He u b i s c h 
Staatsminister



KWMBl Nr. 10/2012164
24 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 2/2012

§ 1 Nr. 1 Buchst. g der Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über dienstrechtliche Zuständigkei-
ten im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst vom 
21. Dezember 2011 (GVBl 2012 S. 12) erhält folgende 
Fassung:

„g)  Die bisherigen Nrn. 10 bis 13 werden aufge-
 hoben.“

München, den 20. Januar 2012

Bayerisches Staatsministerium
für Wissenschaft, Forschung und Kunst

                    Dr. Adalbert  W e i ß ,  Ministerialdirektor

2030-3-4-2-WFK

Berichtigung

Bayerisches Staatsministerium  
für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Dr. Adalbert We i ß 
Ministerialdirektor

Berichtigung (GVBl S. 24)
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2030.2.2-UK

Konzept des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus 

zur Durchführung der modularen Qualifizierung 
(VV-ModQV-StMUK)

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus

vom 12. April 2012 Az.: II.5-5 P 1136-1b.18 790 

1Auf Grund von Art. 20 des Gesetzes über die Leistungs-
laufbahn und die Fachlaufbahnen der bayerischen Beam-
ten und Beamtinnen (Leistungslaufbahngesetz – LlbG) 
vom 5. August 2010 (GVBl S. 410, 571, BayRS 2030-1-4-F) 
in Verbindung mit §§ 1 ff. der Verordnung zur Durchfüh-
rung der Modularen Qualifizierung (ModQV) vom 14. Ok-
tober 2011 (GVBl S. 538, BayRS 2038-5-1-1-I) erlässt das 
Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
mit Genehmigung des Landespersonalausschusses nach-
folgende Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der 
modularen Qualifizierung. 2Soweit dieses Konzept keine 
Regelungen zur modularen Qualifizierung für andere 
Fachlaufbahnen bzw. andere fachliche Schwerpunkte ent-
hält, bleibt die modulare Qualifizierung nach genehmigten 
Konzepten anderer oberster Dienstbehörden oder Ernen-
nungsbehörden unbenommen (§ 2 Abs. 2 Satz 3 ModQV).

1. Zuständigkeit und Verfahren

1.1 1Die Zuständigkeit für die Organisation und Durch-
führung der Lehrveranstaltungen und Prüfungen zum 
Abschluss von Maßnahmen der modularen Quali-
fizierung wird gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2 ModQV auf 
die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege in Bayern übertragen. 2Sie trägt dafür 
Sorge, dass die vorgesehenen Maßnahmen entspre-
chend dem jeweiligen Bedarf regelmäßig durchgeführt 
werden. 3Dem modularen Aufbau ist dabei Rechnung 
zu tragen.

1.2 1Die Anmeldung für die Teilnahme an der modula-
ren Qualifizierung erfolgt durch die oberste Dienst-
behörde. 2Die oberste Dienstbehörde bestimmt die 
Beamtinnen und Beamten, die erstmals an den je-
weiligen Maßnahmen der modularen Qualifizierung 
teilnehmen können und legt erforderlichenfalls eine 
Anmeldereihenfolge fest. 3Sie unterrichtet die ange-
meldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer schriftlich 
über die gemäß Nr. 2 zu absolvierenden Maßnahmen 
sowie deren Terminierung. 4Beamtinnen und Beamte, 
die an der modularen Qualifizierung nicht teilnehmen 
oder den Beginn der modularen Qualifizierung oder 
einzelner Maßnahmen verschieben möchten, erklären 
dies schriftlich gegenüber der obersten Dienstbehörde.

2. Inhalt und Dauer der Maßnahmen

2.1 1Die nähere Ausgestaltung von Inhalt und Dauer 
der Maßnahmen gemäß § 4 ModQV wird in den an-
liegenden Übersichten geregelt. 2Die Maßnahmen 
der modularen Qualifizierung sollen sich über einen 
 angemessenen Zeitraum verteilen.

2.2 Inhaltlich vergleichbare Fortbildungen und sonstige 
Qualifizierungsmaßnahmen können im Umfang von 
höchstens der Hälfte des Gesamtumfangs der Maß-
nahmen der modularen Qualifizierung auf diejenigen 
Maßnahmen der modularen Qualifizierung angerech-
net werden, die nicht mit einer Prüfung abschließen.

3. Nachweis der Teilnahme

3.1 1Das Ergebnis der mündlichen Prüfung nach § 5 Abs. 1 
in Verbindung mit § 6 Abs. 3 ModQV wird den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern von den Prüferinnen 
bzw. Prüfern im Anschluss an die Prüfung münd-
lich mitgeteilt. 2Die oberste Dienstbehörde wird von 
der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege in Bayern schriftlich informiert. 3Ist 
die mündliche Prüfung nicht bestanden, begründet 
die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege in Bayern die Entscheidung auf Verlan-
gen gegenüber den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
schriftlich. 4Die oberste Dienstbehörde erhält einen 
Abdruck der schriftlichen Begründung.

3.2 1Die Bescheinigung der erfolgreichen Teilnahme (§ 5 
Abs. 2 in Verbindung mit § 6 Abs. 4 ModQV) wird den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern von der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in 
Bayern innerhalb von sechs Wochen nach Abschluss 
der jeweiligen Maßnahme übermittelt; die  oberste 
Dienstbehörde wird gleichzeitig informiert. 2Im 
 Falle einer nicht erfolgreichen Teilnahme begründet 
die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege die Entscheidung schriftlich gegenüber 
der Teilnehmerin bzw. dem Teilnehmer. 3Die oberste 
Dienstbehörde erhält einen Abdruck der schriftlichen 
Begründung.

3.3 1Die oberste Dienstbehörde stellt den erfolgreichen Ab-
schluss der modularen Qualifizierung fest. 2Die Fest-
stellung über den erfolgreichen Abschluss ist gemäß 
Art. 17 Abs. 6 Satz 1 LlbG eine Voraussetzung für eine 
Beförderung in ein Amt der Besoldungsgruppe A 10 
oder A 14.

4. Übergangsregelung

4.1 1Beamtinnen und Beamte, die sich am 31. Dezember 
2011 in der Einführungszeit gemäß §§ 46 und 51 LbV 
befinden, können zwischen der Durchführung des 
Aufstiegsverfahrens nach §§ 46 und 51 LbV und der 
Durchführung der modularen Qualifizierung nach 
Art. 20 LlbG wählen. 2Der Wechsel in das System der 
modularen Qualifizierung ist gegenüber der obers-
ten Dienstbehörde innerhalb von zwei Monaten nach 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung schriftlich 
zu erklären. 3Die im Rahmen des Aufstiegsverfahrens 
durchgeführten Fortbildungsmaßnahmen können auf 
Maßnahmen der modularen Qualifizierung angerech-
net werden, soweit diese inhaltlich vergleichbar sind 
und nicht mit einer Prüfung abschließen.

4.2 1Beamtinnen und Beamte, die gemäß § 46 LbV in der 
bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung aufge-
stiegen sind, können sich gemäß § 11 Abs. 3 ModQV 
für Ämter und Dienstposten, die nicht dem bisheri-
gen Verwendungsbereich entsprechen, modular wei-

II. Bekanntmachungen der Bayerischen Staatsministerien 
für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst
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terqualifizieren. 2Für die Beförderung in ein Amt der 
Besoldungsgruppe A 12 ist aus der Übersicht 1 min-
destens eine Maßnahme nach Art. 20 Abs. 2 Satz 7 
LlbG  erfolgreich zu absolvieren, für die Beförderung 
in ein Amt der Besoldungsgruppe A 13 aus der Über-
sicht 1 mindestens eine weitere Maßnahme nach 
Art. 20 Abs. 2 Satz 7 LlbG. 3Die Entscheidung, welche 
Maßnahmen erfolgreich zu absolvieren sind, trifft die 
oberste Dienstbehörde auf der Grundlage des Verwen-
dungsbereichs.

5. Beteiligung und Genehmigung

5.1 Beteiligung

Bei der Erstellung dieses Konzepts sind beteiligt wor-
den:

– der Hauptpersonalrat beim Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus gemäß Art. 76 Abs. 1 Satz 1 
Nrn. 7 und 8 BayPVG,

– die Hauptschwerbehindertenvertretung beim Staats-
ministerium für Unterricht und Kultus gemäß § 95 
Abs. 2 SGB IX,

– die Gleichstellungsbeauftragte beim Staatsministe-
rium für Unterricht und Kultus gemäß Art. 18 Abs. 2 
BayGlG.

5.2 Genehmigung

Der Landespersonalausschuss hat dieses Konzept 
 gemäß Art. 20 Abs. 3 Satz 1 LlbG genehmigt.

6. Inkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2012 in Kraft.

Dr. Peter Mü l l e r 
Ministerialdirektor
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Übersicht 1 

Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen – fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer 
Dienst
Modulare Qualifizierung für Ämter ab der Besoldungsgruppe A 10 

Beginn
der Maß-
nahme in 

Inhalte der Maßnahme Dauer der 
Maßnahme* 

Abschluss der 
Maßnahme 

Durchführende 
Stelle

A 8 
oder
A 9 

Staatsrecht, Europarecht, 
Verwaltungsrecht 

30 UE Bescheinigung 
der erfolgreichen 
Teilnahme

Fachhochschule 
für öffentliche 
Verwaltung und 
Rechtspflege in 
Bayern

A 8 
oder
A 9 

Beamten-, Tarif- und Haushaltsrecht 32 UE Bescheinigung 
der erfolgreichen 
Teilnahme

Fachhochschule 
für öffentliche 
Verwaltung und 
Rechtspflege in 
Bayern

A 8 
oder
A 9 

Controlling und Organisation  
(Verwaltungsmanagement) 

32 UE Bescheinigung 
der erfolgreichen 
Teilnahme

Fachhochschule 
für öffentliche 
Verwaltung und 
Rechtspflege in 
Bayern

A 8 
oder
A 9 

Schlüsselkompetenzen 32 UE Bescheinigung 
der erfolgreichen 
Teilnahme

Fachhochschule 
für öffentliche 
Verwaltung und 
Rechtspflege in 
Bayern

A 9 Rechtsanwendung in der Verwal-
tungspraxis 

- Instrumente des Verwaltungs-
handelns

- Grundzüge der Verwaltungsor-
ganisation

- Rechtsanwendung 
- Kontrolle und Korrektur von 

Verwaltungsentscheidungen 
- Fallbeispiele aus der Praxis 

32 UE Mündliche
Prüfung

Fachhochschule 
für öffentliche 
Verwaltung und 
Rechtspflege in 
Bayern

*UE: Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten
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Übersicht 2 

Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen – fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Dienst 
Modulare Qualifizierung für Ämter ab der Besoldungsgruppe A 14  

Beginn
der Maß-
nahme in 

Inhalte der Maßnahme Dauer der 
Maßnahme* 

Abschluss der 
Maßnahme

Durchführende 
Stelle

A 11, 
A 12 
oder
A 13

Staatsrecht, Europarecht und Ver-
waltungsrecht 

34 UE Bescheinigung 
der erfolgreichen 
Teilnahme

Fachhochschule 
für öffentliche 
Verwaltung und 
Rechtspflege in 
Bayern

A 11, 
A 12 
oder
A 13

Verwaltungsmanagement, Haus-
haltsrecht, Recht des öffentlichen 
Dienstes

32 UE Bescheinigung 
der erfolgreichen 
Teilnahme

Fachhochschule 
für öffentliche 
Verwaltung und 
Rechtspflege in 
Bayern

A 11, 
A 12 
oder
A 13 

Soziale Kompetenzen 32 UE Bescheinigung 
der erfolgreichen 
Teilnahme

Fachhochschule 
für öffentliche 
Verwaltung und 
Rechtspflege in 
Bayern

A 11, 
A 12 
oder
A 13 

Vertiefung Führungskompetenzen 
(Führungsworkshop) 

32 UE Bescheinigung 
der erfolgreichen 
Teilnahme

Fachhochschule 
für öffentliche 
Verwaltung und 
Rechtspflege in 
Bayern

A 13 Rechtliche Methodenkompetenz in 
der Verwaltungspraxis 

- Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 
- Verwaltungsrecht im Rechtsge-

füge
- Rechtsanwendung 
- Durchführung von Verwaltungs-

verfahren
- Kontrolle und Korrektur von 

Verwaltungsentscheidungen 
- Fallbeispiele aus der Praxis 

34 UE Mündliche
Prüfung

Fachhochschule 
für öffentliche 
Verwaltung und 
Rechtspflege in 
Bayern

*UE: Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten 
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2210.1.3-WFK

Änderung der Bekanntmachung über die 
Verleihung Bayerischer Kunstförderpreise

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst

vom 23. April 2012 Az.: B 5-K 2030-12a/9 828

Die Bekanntmachung über die Verleihung Bayerischer 
Kunstförderpreise vom 11. Mai 2004 (KWMBl I S. 103), 
 geändert durch Bekanntmachung vom 4. März 2010 
(KWMBl S. 117), wird wie folgt geändert:

1. In Nr. 3.3 wird das Wort „müssen“ durch das Wort 
 „sollen“ ersetzt.

2. Diese Bekanntmachung tritt am 1. Juni 2012 in Kraft.

Dr. Adalbert We i ß 
Ministerialdirektor
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2232.1-UK

Mittagsbetreuung und verlängerte 
Mittagsbetreuung an Grund- und Förderschulen

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus

vom 7. Mai 2012 Az.: III.5-5 S 7369.1-4b.13 566

Aufgrund des Art. 31 Abs. 2 Satz 2 des Bayerischen Geset-
zes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 
(GVBl S. 414, ber. S. 632, BayRS 2230-1-1-UK), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2011 (GVBl S. 689), 
erlässt das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
folgende Richtlinien: 

1. Ziele und Inhalte

Die Mittagsbetreuung unterstützt die Erziehungsar-
beit des Elternhauses und der Schule. Sie ermöglicht 
bei einem entsprechenden Bedarf eine Betreuung 
von Schülerinnen und Schülern der Grundschule 
und der Förderschule. Dies gilt grundsätzlich auch 
für Schülerinnen und Schüler der Mittelschule, so-
weit dadurch ein offenes oder gebundenes Ganztags-
schulangebot an der jeweiligen Mittelschule nicht 
in seinem Bestand gefährdet oder die Einrichtung 
eines solchen Angebots verhindert würde. 

Der Aufenthalt ist mit sozial- und freizeitpädagogi-
scher Zielrichtung zu gestalten. 

Die Mittagsbetreuung ersetzt nicht die Aufgaben 
von Horten, Tagesstätten, die mit Förderschulen 
verbunden sind, und ähnlichen Einrichtungen. Sie 
ist keine Fortsetzung oder Aufarbeitung des lehr-
planmäßigen Unterrichts, sie kann aber in Teile des 
Schullebens (z. B. Schulgarten) eingebunden wer-
den. Das Betreuungsangebot richtet sich nach der 
personellen und sächlichen Ausstattung.

Das Gelingen erfordert eine enge Zusammenarbeit 
aller an der Mittagsbetreuung Beteiligten (Träger, 
Schulleitung, Lehrkräfte, Betreuungspersonal, 
Hausmeister, Eltern). 

Die Mittagsbetreuung wird in folgenden Formen 
angeboten:

1.1 Mittagsbetreuung bis etwa 14.00 Uhr

Die Mittagsbetreuung reicht vom Ende des stunden-
planmäßigen Vormittagsunterrichts bis etwa 14.00 
Uhr. Sie soll möglichst an allen, mindestens jedoch 
an vier Schultagen der Unterrichtswoche stattfin-
den und sich nahtlos an den stundenplanmäßigen 
Vormittagsunterricht anschließen, also in der Regel  
 frühestens ab 11.00 Uhr beginnen. Während der 
 Ferien sind die Einrichtungen geschlossen.

Die Anfertigung von Hausaufgaben ist auf freiwil-
liger Basis möglich, wenn geeignete Arbeitsplätze 
dafür zur Verfügung stehen.

1.2 Verlängerte Mittagsbetreuung bis mindestens 15.30 
bzw. 16.00 Uhr

1.2.1 Die verlängerte Mittagsbetreuung muss bis mindes-
tens 15.30 Uhr angeboten werden. Für die verlänger-
te Mittagsbetreuung gelten die Voraussetzungen der 

Mittagsbetreuung gemäß Nr. 1.1 mit der Maßgabe, 
dass zusätzlich eine verlässliche Hausaufgabenbe-
treuung vorzusehen ist. 

1.2.2 Die verlängerte Mittagsbetreuung kann einen hö-
heren Zuschuss gemäß Nr. 5.1.3 erhalten, wenn 

1. eine Betreuung grundsätzlich bis mindestens 
16.00 Uhr gewährleistet ist; im begründeten Ein-
zelfall kann die Betreuungszeit bereits um 15.30 
Uhr enden und

2. Gelegenheit zu einem Mittagessen gegeben wird 
und

3. bei Antragstellung ein von dem Träger mit der 
Schulleitung abgestimmtes pädagogisches Kon-
zept für die Betreuungsangebote vorgelegt wird 
und

4. entweder in einem zeitlichen Umfang von min-
destens vier Zeitstunden pro Woche ein Lern- und 
Förderangebot, ein musisch-kreatives Angebot 
oder ein Sport- und Bewegungsangebot  für die 
Gruppe eingerichtet ist 

oder die Gruppe an einer Förderschule eingerich-
tet ist.

2. Träger

Die Mittagsbetreuung ist eine eigenständige Ein-
richtung des Trägers des Schulaufwands oder eines 
privatrechtlichen Trägers (z. B. eines Vereins) außer-
halb der sonstigen Betreuungsformen und ander-
weitig zu regelnder Beaufsichtigung. Der jeweilige 
Träger ist für die Finanzierung und im Benehmen 
mit der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter für die 
Organisation der Mittagsbetreuung zuständig.

3. Teilnehmer

Alle Schülerinnen und Schüler, die die jeweilige 
Schule besuchen, können grundsätzlich an dem 
Betreuungsangebot teilnehmen. An der Mittagsbe-
treuung an einer Grundschule können in geeigne-
ten Fällen auch Schülerinnen und Schüler der am 
Schulstandort bestehenden Mittelschule teilneh-
men. Die Aufnahme richtet sich nach dem vorhande-
nen Personal- und Raumangebot. Die Entscheidung 
über die Aufnahme trifft der Träger im Benehmen 
mit der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter und dem 
Betreuungspersonal.

Die Mindestgröße von Mittagsbetreuungsgruppen 
und verlängerten Mittagsbetreuungsgruppen liegt 
bei zwölf Schülerinnen und Schülern. In begrün-
deten Ausnahmefällen kann die Zahl geringfügig 
unterschritten werden. 

4. Rahmenbedingungen

4.1 Räumlichkeiten

Die Mittagsbetreuung findet grundsätzlich in Räu-
men der Schule (bzw. in unmittelbarer Nähe der 
Schule) statt, die nicht regelmäßig als Klassenzim-
mer genutzt werden. Der Träger und die Schullei-
terin bzw. der Schulleiter legen gemeinsam einen 
geeigneten Raum fest. Sollte eine weitere Nutzung 
dieses Raumes unvermeidbar sein, sind die Belan-
ge der Mittagsbetreuung (Kontinuität, Raumgestal-
tung) zu wahren.
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Die Raumgröße unterliegt nicht den Vorschriften des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes. 

Der Träger und die Schulleiterin bzw. der Schullei-
ter legen gemeinsam fest, ob und inwieweit andere 
schulische Anlagen (z. B. Sporthalle, Sportplatz, 
Werkräume, Schülerbücherei) von der Mittagsbe-
treuung mit benutzt werden können.

4.2 Personal

Für die Mittagsbetreuung kommen sozialpädagogi-
sches Fachpersonal sowie andere geeignete Perso-
nen in Betracht, die über entsprechende pädagogi-
sche Qualifikation oder ausreichende Erfahrung in 
Erziehungs- oder Jugendarbeit verfügen.

Der Träger hat dafür Sorge zu tragen, dass das in 
der Mittagsbetreuung eingesetzte Personal die 
Gewähr für einen angemessenen Umgang mit den 
Schülerinnen und Schülern bietet und über die per-
sönliche Eignung verfügt. Das eingesetzte Personal 
darf insbesondere nicht rechtskräftig wegen einer 
Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 
181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 
236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden sein. Zur 
Überprüfung dieser Voraussetzung muss sich der 
Träger von den eingesetzten Personen vor Aufnah-
me der Tätigkeit und in regelmäßigen Abständen 
ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis gemäß 
§ 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG) vorle-
gen lassen. Der Träger muss eine Erklärung über 
die Einsichtnahme in das Führungszeugnis und 
dessen Unbedenklichkeit bzgl. der oben genannten 
Straftaten abgeben.

5. Staatliche Förderung und Antragstellung

5.1 Staatliche Förderung

Für Einrichtungen zur Mittagsbetreuung, die ohne 
weitere finanzielle staatliche Förderung unterhal-
ten werden, können bei Erfüllung der dargestellten 
Vorgaben auf Antrag nach Maßgabe der im Haus-
halt dafür bereitgestellten Mittel Zuschüsse gewährt 
werden. 

5.1.1 Die Mittagsbetreuung gemäß Nr. 1.1 wird jährlich 
mit 3.323 € pro Gruppe und Schuljahr bezuschusst.

5.1.2 Die verlängerte Mittagsbetreuung gemäß Nr. 1.2.1 
wird jährlich mit 7.000 € pro Gruppe und Schuljahr 
bezuschusst.

5.1.3 Die verlängerte Mittagsbetreuung gemäß Nr. 1.2.2 
wird jährlich mit 9.000 € pro Gruppe und Schuljahr 
bezuschusst.

5.1.4 Finanzielle Beiträge der Erziehungsberechtigten 
und eventuelle finanzielle Beiträge des Trägers des 
Schulaufwands an einen privatrechtlichen Träger 
stehen einer Förderung nicht entgegen. 

5.1.5 Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
weist der Regierung nach Maßgabe des Haushalts 
die Mittel zu.

5.2 Antragstellung

Anträge auf staatliche Förderung sind vom Träger 
jeweils bis zum 1. Juli für das darauffolgende Schul-
jahr über die Schulleitung – bei Grundschulen zu-
sätzlich über das zuständige Staatliche Schulamt – 
bei der Bezirksregierung einzureichen, welche die 
Prüfung und Bewilligung der Anträge sowie die 
Zuweisung der Mittel übernimmt. Mittagsbetreu-
ungsgruppen, die nach dem 1. Juli beantragt und 
spätestens bis zum 1. Oktober eingerichtet werden, 
können im Einzelfall noch berücksichtigt werden, 
falls entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung 
stehen.

Für den Antrag auf Mittagsbetreuung nach Nr. 1.1 
sind die in ANLAGE 1, für den Antrag auf verlän-
gerte Mittagsbetreuung nach Nr. 1.2 die in ANLA-
GE 2 beigefügten Musterformulare zu verwenden. 
Die entsprechenden Muster werden unter www.
km.bayern.de bereitgestellt. Dem Antrag auf ver-
längerte Mittagsbetreuung gemäß Nr. 1.2 ist eine 
Meldeliste zur Anwesenheit der Kinder beizufügen, 
bei erhöhter Förderung zusätzlich das pädagogische 
Konzept gemäß Nr. 1.2.2 (vgl. Anhang 1 bis 2 zu 
ANLAGE 2). 

6. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt am 1. August 2012 in 
Kraft.

Mit Ablauf des 31. Juli 2012 tritt die Bekanntma-
chung des Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus über die Mittagsbetreuung und verlängerte 
Mittagsbetreuung an Volks- und Förderschulen vom 
28. Juni 2010 (KWMBl S. 185) außer Kraft. 

Dr. Peter Mü l l e r 
Ministerialdirektor
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